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Verkehrsberuhigter Bereich Am Höhbuck 

 
Mitteilung: 
 
In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 11.01.2021 wurde von Frau MGRin Höfler 
angeregt, im Bereich des Park-/ Festplatzes am Höhbuck eine verkehrsberuhigte Zone 
einzurichten, daher wurde die Polizeiinspektion Zirndorf um Stellungnahme gebeten. Mit 
Zustimmung des Landratsamtes Fürth liegt der Verwaltung folgendes Ergebnis vor:  
 
Gemäß § 42 Vz.325.1 STVO ist auch das Einrichten eines verkehrsberuhigten Bereiches an 
bestimmte Voraussetzungen geknüpft.  
Bei der Verkehrsfläche am „Höhbuck“ handelt es sich um einen großen Platz, der sowohl einen 
Wohnmobilstellplatz als auch mehrere PKW- Parkplätze anbietet. Daneben wird gerade ein 
Spielplatz eingerichtet.  
Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass hier die Aufenthaltsfunktion für Fußgänger 
überwiegt und der Fahrzeugverkehr eine untergeordnete Rolle spielt, wie es die VwV fordert. 
Es ist ja offensichtlich so, dass die Zubringerstraße zu den Parkplätzen und dem 
Wohnmobilstellplatz extra dem Fahrzeugverkehr dient. 
Außerhalb der „Corona“- Zeit ist doch auch der Parkplatz zum Abstellen von Reisebussen 
vorgesehen, oder gibt es da mittlerweile andere Überlegungen im Rathaus? 
Das wäre dann ein absolutes Ausschlusskriterium für einen verkehrsberuhigten Bereich. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, aufgrund der fehlenden rechtlichen Grundlage und der sich daraus 
ergebenden ablehnenden Haltung der Polizeiinspektion Zirndorf, im Bereich des Park-/ Festplatzes 
am Höhbuck von einer verkehrsberuhigten Zone abzusehen. 
 
 
Dies dient dem Bau- und Umweltausschuss zur Kenntnis. 
 


